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ErwGr

Erwagungsgrund 159 - Verarbeitung zu wissenschaftlichen Forschungszwecken

1 Diese Verordnung sollte auch fur die Verarbeitung personenbezogener Daten zu wissenschaftlichen
Forschungszwecken gelten. 2 Die Verarbeitung personenbezogener Daten zu wissenschaftlichen
Forschungszwecken im Sinne dieser Verordnung sollte weit ausgelegt werden und die Verarbeitung
fur beispielsweise die technologische Entwicklung und die Demonstration, die Grundlagenforschung,
die angewandte Forschung und die privat finanzierte Forschung einschliefen. 3 Daruber hinaus sollte
sie dem in Artikel 179 Absatz 1 AEUV festgeschriebenen Ziel, einen europaischen Raum der
Forschung zu schaffen, Rechnung tragen. 4 Die wissenschaftlichen Forschungszwecke sollten auch
Studien umfassen, die im offentlichen Interesse im Bereich der 6ffentlichen Gesundheit durchgefihrt
werden. 5 Um den Besonderheiten der Verarbeitung personenbezogener Daten zu wissenschaftlichen
Forschungszwecken zu genugen, sollten spezifische Bedingungen insbesondere hinsichtlich der
Veroffentlichung oder sonstigen Offenlegung personenbezogener Daten im Kontext wissenschaftlicher
Zwecke gelten. 6 Geben die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung insbesondere im
Gesundheitsbereich Anlass zu weiteren MaBnahmen im Interesse der betroffenen Person, sollten die
allgemeinen Vorschriften dieser Verordnung flr diese MaBnahmen gelten.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemalS ein nicht ausschliel8liches, dauerhaftes, unbeschranktes, unwiderrufliches
und nicht Ubertragbares Nutzungsrecht. Eine hieriber hinausgehende, nicht zuvor durch
datenschutz-maximum bewilligte Nutzung ist verboten und wird urheberrechtlich verfolgt.

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr159?rev=1521278547 Gedruckt 08.12.2025 19:28



	[ErwGr]
	ErwGr
	Erwägungsgrund 159 - Verarbeitung zu wissenschaftlichen Forschungszwecken



